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In der Volksabstimmung vom 25. September 2005 hat der Souverän des Kantons Basel-
Landschaft beschlossen, die Kinderzulagen im Kanton auf CHF 200 (resp. 220 für Kinder in 
Ausbildung) zu erhöhen. Mit der finanziellen Erhöhung ging eine Gesamtrevision des 
Familienzulagengesetzes einher. Insbesondere wurde der Grundsatz “ein Kind, eine volle 
Zulage” und ein Lastenausgleich zwischen den Familienausgleichskassen statuiert. Damit 
hat der Kanton Basel-Landschaft eines der modernsten Kinderzulagengesetze in der 
Schweiz geschaffen. 

Die Regierung wird gebeten, dem Grossen Rat eine Revision des Gesetzes über 
Kinderzulagen für Arbeitnehmende analog zum Gesetz im Kanton Basel-Landschaft 
vorzulegen. 

 Sibylle Schürch, Christine Keller, Beat Jans, Thomas Baerlocher 
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